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Stadt Köln 
Untere Natuschutzbehörde (57.1) 
Herr Philipp Weißkamp 
Willy-Brandt-Platz 2 
50679 Köln 

Ihr Schreiben  Mein Zeichen  Datum  

 StEB-TB-51 Sc 05.09.2022 

 
Sanierung Volksgartenweiher, Befreiung nach § 67 BN atSchG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Weißkamp, 

wir beziehen uns auf das laufende Bauantragsverfahren für die Sanierung des Volksgartenwei-
hers, an dem Sie von Seiten des Bauaufsichtsamts beteiligt werden. 

Das Bauvorhaben befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Äußerer Grüngürtel Müngersdorf 
bis Marienburg und verbindende Grünzüge“ (LSG-50006-0023). Das Schutzgebiet ist ausgewie-
sen worden: 

• zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere durch Siche-
rung stadtklimatisch und ökologisch wichtiger Ausgleichsräume und wichtiger Verbindungselemente zur 
Vernetzung des bebauten Bereichs mit dem Freiraum,  

• wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, insbesondere durch Sicherung der viel-
gestaltigen Lebensräume des historischen Landschaftsparks und durch Erhaltung von stadtnahen Resten 
der bäuerlichen Kulturlandschaft im Übergangsbereich zur freien Landschaft,  

• wegen der besonderen Bedeutung des großen Erholungsraumes für die stille, landschaftsbezogene und die 
aktive Erholung.  

 

Das Vorhaben geht mit auf die Maßnahmenumsetzung beschränkten, bauzeitlichen Beeinträch-
tigungen des Landschaftsschutzgebiets einher. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind dennoch keine nachhaltigen Eingriffe zu erwar-
ten. Vielmehr trägt das Vorhaben dazu bei, dass Wasserverluste reduziert und selbsterhaltende 
Bestände aquatischer Arten gefördert werden. Dies unterstützt die nachhaltige Entwicklung des 
urban geprägten Ökosystems aus Weiher und Park. Die Eingriffe können dabei durch die ge-
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plante Weihergestaltung vollumfänglich kompensiert werden, so dass keine nachhaltigen erheb-
lichen Auswirkungen verbleiben. Die Maßnahmenumsetzung steht dem Schutzzweck des Land-
schaftsschutzgebiets „Äußerer Grüngürtel Müngersdorf bis Marienburg und verbindende Grün-
züge“ somit nicht nachhaltig entgegen. Dieser Schutzweck wird vielmehr durch die Umsetzung 
des Vorhabens unterstützt. 

Mit diesem Schreiben beantragen wir für das Vorhaben die Befreiung gem. § 67 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) von den Handlungsverboten nach § 26 Abs. 2 BNatSchG.  

Wie in der Vergangenheit abgestimmt, sind alle für die Befreiung erforderlichen Unterlagen dem 
Bauantrag zu entnehmen, den Sie von der Bauaufsicht in mehrfacher Ausfertigung erhalten. 

Für Rückfragen stehen wir bei Bedarf gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag  

 

 

Scholle 


